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Verteiler:
– Bundesministerin für Gesundheit, Frau Ulla Schmidt
– Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Herr Volker Kauder
– Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Herr Dr. Peter Struck
– Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Gesundheit, Frau Dr. Martina Bunge

Zur Arbeit des Ausschusses 
Berufsordnung
Die Kammer ist das Selbstverwaltungsorgan 
der Ärzteschaft. Der Berufsordnungsausschuss 
ist einer der Ausschüsse der Kammer. Acht ehren-
amtlich tätige Ärztinnen und Ärzte wachen über
die Einhaltung des Berufsrechts.

Am Ende eines jeden Jahres wird die
Arbeit in einem Tätigkeitsbericht zu-
sammengefasst und ab da wird es
spannend.
Nach 15 Jahren überblicken wir 
einen enormen Wandel der Konflik-
te, die es zu regeln galt: Anfang der
90er Jahre stand der Verstoß gegen
das Werbeverbot an erster Stelle. 
Es war auch alles streng geregelt:
Das Praxisschuld nicht größer als 
35 × 50 cm, es durfte keine Zusätze
führen, drei Anzeigen in der Zeitung
zum Zeitpunkt der Niederlassung
waren erlaubt, im Schriftverkehr war
ein Logo auf dem Briefkopf schon
anrüchig, wechselte ein Patient zu einem anderen Arzt, wurde gleich
eine unerlaubte Abwerbung unterstellt!
Für die Patienten im Rückblick eine paradiesische Zeit! Der „Kunde“
war König, je mehr Patienten, desto besser ging es dem Arzt (der
niedrige Punktwert und der Ostabschlag minderten allerdings die
Freude).
Mit der Zulassungssperre kamen die ersten Wettbewerbsverzerrun-
gen. Die steigende Arbeitslosigkeit führte zu einem drastischen 
Finanzierungsproblem. Seehofer reagierte mit der Einführung der
Budgetierung und der Regressforderung. Der Arzt musste umdenken.
Jede Mehrarbeit wurde bestraft. Die Behandlung chronisch Kranker
und multimorbider Patienten stellte plötzlich einen Kostenfaktor dar.

Dies erzeugte eine Gegenbewegung
Kassenfremde Leistungen wurden aus dem Leistungskatalog der Kran-
kenkassen gestrichen, der Honorarverteilungsmaßstab angepasst. Me-
dizinisch nicht notwendige Leistungen wurden als IGeL-Leistungen ver-
kauft. Wie das dem Patienten vermitteln?

Politik diskriminiert Ärzteschaft
Um die Jahrtausendwende hatten die Politiker es geschafft. Die
Ärzteschaft (bisher im Ansehen der Bevölkerung an vorderster Stel-
le stehend) wurde in den Bereich der organisierten Kriminalität ge-
rückt. Abrechnungsbetrüger, Abzocker, Kostentreiber, die Medien
betrieben eine regelrechte Schlammschlacht gegen die Ärztinnen
und Ärzte. In den Patientenbeschwerden fanden wir das von Poli-
tikern initiierte Vokabular wieder. Plötzlich erinnerte sich der be-
schwerdeführende Patient, dass der Arzt doch einmal den Eid des
Hippokrates geschworen habe. Er müsse doch... Muss der Arzt/
die Ärztin?
„Der Arztberuf ist ein freier Beruf“ heißt es in der Berufsordnung. Er
kann, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ge-
stört ist, die Behandlung ablehnen. Ausgenommen sind Notfälle.
Nach Vorwürfen wegen Abrechnungsbetrug, Doppelabrechnung,
Nötigung zu IGeL-Leistungen in den letzten fünf Jahren sind Verstö-

Dr. Renate Schuster

Fortbildung im Krankenhaus
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die ärztliche Fortbildung wurde – obwohl im-
mer eine Berufspflicht der Ärzte – mit dem
GMG nachweispflichtig gemacht. Der Arzt,
im engeren Sinne der Facharzt, muss seine
Fortbildung durch die Teilnahme an aner-
kannten (zertifizierten) Veranstaltungen oder
anderen Aktivitäten (z.B. Internet-Fortbil-
dung) nachweisen. Sie kennen diesen Vor-
gang seit der Einführung des „Freiwilligen
Fortbildungszertifikats“. Trotz der langen Ein-
übungszeit ergeben sich immer wieder Fra-
gen von Seiten der Veranstalter oder auch
Teilnehmer, die die Zertifizierung von Veran-
staltungen betreffen.

Es steht inzwischen außer Zweifel, dass auch
Krankenhausärzte ihre Fortbildung nachwei-
sen müssen.
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am
20.12.2005 beschlossen, dass Fachärzte am
Krankenhaus – analog den Vertragsärzten –
innerhalb von fünf  Jahren das Fortbildungs-
zertifikat ihrer Landesärztekammer erwerben
müssen. Krankenhausärzte erhalten das Fort-
bildungszertifikat durch den Nachweis von
250 Fortbildungspunkten, von denen aber
150 Punkte im Fachgebiet erbracht werden
müssen.
Der Erwerb der 150 fachspezifischen Fortbil-
dungspunkte ist dem Ärztlichen Direktor des
Krankenhauses gegenüber nachzuweisen.Dr. Manfred Kalz
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Gemeinsamer Bundesausschuss nach § 91
Abs. 7 SGB V Beschluss vom 20.12.2005
Vereinbarung zur Fortbildung der Fachärzte
im Krankenhaus

§ 1 Zweck und Regelungsgegenstand
(1) Die fachärztliche Fortbildung dient dem
Erhalt und der dauerhaften Aktualisierung
der fachärztlichen Qualifikation für die qua-
litätsgesicherte Versorgung der Patienten im
Krankenhaus. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss regelt zu diesem Zweck auf Grundlage
von § 137 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 SGB V die Fort-
bildungsverpflichtung für Fachärzte im Kran-
kenhaus.
(2) Die Vereinbarung gilt für alle in nach 
§ 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern
tätigen Fachärzte, aber nicht für Belegärzte
im Sinne von § 121 Abs. 2 SGB V und für er-
mächtigte Ärzte nach § 116 SGB V. Ein Fach-
arzt ist in diesem Sinne für ein Krankenhaus
tätig, wenn er aufgenommene Patienten in-
nerhalb des nach dem Krankenhausplan ge-
förderten Bereichs behandelt.

§ 2 Umfang und Zeitraum der Fortbildungs-
verpflichtung
(1) Im Krankenhaus tätige Fachärzte müssen
innerhalb von fünf Jahren an Fortbildungs-
maßnahmen teilnehmen, die nach Anerken-
nung entsprechend dem Fortbildungszertifikat
der Ärztekammern mit insgesamt 250 Fort-
bildungspunkten bewertet wurden. Von den
250 Fortbildungspunkten müssen mindestens
150 Punkte durch fachspezifische Fortbildung
erworben worden sein. Unter fachspezifischer
Fortbildung sind Fortbildungsinhalte zu verste-
hen, die dem Erhalt und der Weiterentwick-
lung der fachärztlichen Kompetenz dienen.
(2) Für im Krankenhaus tätige Fachärzte be-
ginnt der Fünfjahreszeitraum zum 01.01.06.
Bei späterer Aufnahme der Tätigkeit ist der im
Vertrag zwischen Krankenhaus und Facharzt
bestimmte erste Arbeitstag maßgeblich. Ist
der Facharzt über einen Zeitraum von minde-
stens drei Monaten nicht im Krankenhaus tä-
tig, wird der Fristlauf dadurch gehemmt. Für
die Fristberechnung gelten die §§ 187 ff. BGB
entsprechend.

§ 3 Fortbildungsnachweis
Die in § 2 Abs. 1 Satz 1 geforderte Fortbildung
gilt als nachgewiesen, wenn der Facharzt ein
Fortbildungszertifikat der Ärztekammer vor-
legt. Die Unterscheidung in fachspezifische und
sonstige Fortbildung trifft der Facharzt selbst;

er lässt sich diese Unterscheidung vom Ärzt-
lichen Direktor schriftlich bestätigen.

§ 4 Nachweispflege
(1) Die Nachweise gemäß § 3 sind dem Ärzt-
lichen Direktor des Krankenhauses vorzule-
gen, in dem der verpflichtete Arzt nach Ab-
lauf der Fünfjahresfrist tätig ist.
(2) Der Ärztliche Direktor hat die Einhaltung
der Fortbildungsverpflichtung nach dieser Ver-
einbarung der in seinem Krankenhaus tätigen
Fachärzte zu überwachen und zu dokumen-
tieren.

§ 5 Nachholen der Fortbildung
Hat ein Facharzt zum Ende des für ihn maß-
geblichen Fünfjahreszeitraums ein Fortbil-
dungszertifikat nicht vorgelegt, kann er die
gebotene Fortbildung binnen eines folgenden
Zeitraumes von höchstens zwei Jahren nach-
holen. Die nachgeholte Fortbildung wird auf
den folgenden Fünfjahreszeitraum nicht an-
gerechnet. Er ist vom Ärztlichen Direktor dar-
auf hinzuweisen.

§ 6 Pflichten der Krankenhausleitung
(1) Die Krankenhausleitung belegt die Fortbil-
dung der in ihrem Krankenhaus tätigen Fach-
ärzte durch einen vom Ärztlichen Direktor er-
stellten Bericht. 
(2) In dem Bericht sind – alle der Fortbildungs-
pflicht unterliegenden Ärzte mit dem Zeitraum
anzugeben, zu dem sie der Fortbildungspflicht
bis einschließlich dem vorhergehenden Jahr
unterlegen haben, sowie – Fortbildungsnach-
weise nach § 3 für die Ärzte aufzunehmen, die
den Fünfjahreszeitraum im vorhergehenden
Jahr erfüllt haben. Auf Nachfrage sind Einzel-
nachweise zu erbringen.
(3) In dem Qualitätsbericht nach § 137 Abs. 1
S. 3 Nr. 6 SGB V ist anzugeben, in welchem
Umfang die Fortbildungspflichten erfüllt wur-
den. Die Fortbildungsnachweise sind im Kran-
kenhaus in geeigneter Form öffentlich bekannt
zu machen.

§ 7 Anrechnung von Fortbildungspunkten
und Übergangsregelung
(1) Auch Fortbildungspunkte, die erworben
wurden, bevor der Arzt den Verpflichtungen
dieser Vereinbarung unterlag, sind anzurech-
nen, wenn die zugrunde liegende Fortbildung
höchstens zwei Jahre vor dem Eintritt in die
Fortbildungspflicht nach dieser Vereinbarung
begonnen wurde und sie nach § 3 angerech-
net werden können.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatz 1
können auch Fortbildungspunkte angerechnet
werden, die bereits für den Nachweis von
Fortbildungsverpflichtungen nach § 95d SGB
V verwendet wurden oder über den erforder-
lichen Wert von 250 Fortbildungspunkten
hinaus im vorangegangenen Fünfjahreszeit-
raum erworben wurden.
(3) Wechselt ein Facharzt in den Zuständig-
keitsbereich eines anderen Ärztlichen Direk-
tors, ist ihm auf seinen schriftlichen Antrag hin
die Anerkennung bereits abgeleisteter Fortbil-
dungen zu bescheinigen.

§ 8 Inkrafttreten 
Die Vereinbarung tritt am 01.01.06 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2005
Gemeinsamer Bundesausschuss

Der Vorsitzende, Dr. jur. Hess

Vereinbarung des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Fortbildung der Fachärzte im Krankenhaus
vom 20. Dezember 2005, In Kraft treten am 1. Januar 2006

Die elektronische Erfassung aller Fortbildungs-
aktivitäten durch die Landesärztekammer er-
möglicht allen Krankenhaus-Fachärzten Bran-
denburgs problemlos diesen Nachweis zu
erbringen, da sowohl die Gesamtzahl der
Fortbildungspunkte als auch die Einzelveran-
staltungen über das Internet abgerufen wer-
den können.

Die Fachärzte im stationären Bereich müssen
aber beachten, dass für ermächtigte Kran-
kenhausärzte (Ermächtigung der KVBB zur
ambulanten Behandlung) die Bedingungen
der Vertragsärzte bestimmend sind, d.h. sie
haben am 30.06.2009 (Stichtagsregelung)
den Erwerb des Fortbildungszertifikats nach-
zuweisen.
Belegärzte sind den Vertragsärzten gleichge-
stellt.
Für Krankenhausärzte ohne Ermächtigung
zur ambulanten Behandlung ist das Fortbil-
dungszertifikat erst am 31.12.2010 zwin-
gend zu erbringen; diese unterschiedlichen
Stichtagsregelungen sind unbedingt zu be-
achten.

Fortbildungsaktivitäten aus den Jahren 2004
und 2005 können von den Krankenhaus-
fachärzten zur Anrechnung gebracht wer-
den; dadurch wird aber der Stichtag ledig-
lich vorverlegt. 

Krankheit oder andere Tatbestände (Schwan-
gerschaftsurlaub, Elternzeit, Arbeitslosigkeit),
die eine Tätigkeit im Krankenhaus ausschlie-
ßen, führen zu einer Verlängerung der Fort-
bildungsperiode (5 Jahre + Ausfallzeit).

Der Vorstand der Akademie für ärztliche
Fortbildung möchte Ihnen die wichtigsten 
Regeln für die Zertifizierung darlegen, um
Probleme bei der Durchführung und Aner-
kennung von Fortbildungsveranstaltungen im
Krankenhaus zu vermeiden. 

Weiterbildung und Fortbildung sind unter-
schiedlich definiert. Der Arzt bildet sich zum
Facharzt weiter – der Facharzt bildet sich
fort und unterliegt der Nachweispflicht. Das
bedeutet: Alle Aktivitäten, die der Weiterbil-
dung von Krankenhausärzten ohne Fach-
arztanerkennung dienen, sind (eigentlich)
keine Fortbildung; auch wenn es Über-
schneidungen und demzufolge unterschied-
liche Ansichten gibt, die den Mitarbeitern
der Akademie für ärztliche Fortbildung leid-

voll bekannt sind. Dienstbesprechungen und
Visiten, einschließlich Oberarzt- und Chef-
arztvisiten, sowie klinikinterne Fallvorstellun-
gen sind keine Fortbildungsveranstaltungen.

Eine anerkennungsfähige Fortbildungsver-
anstaltung soll folgende Merkmale haben:
1. Referent (namentliche Nennung, Titel, Pro-

fession)
2. Thema (genaue Formulierung)
3. Zeitraum (Fortbildungsveranstaltungen in

der regulären Arbeitszeit sind besonders zu
begründen, z.B. Kongress, Symposium u.ä.)

4. Ort
5. Nachweis der Öffentlichkeit (Einladungs-

kopie oder Nachweis einer Veröffent-
lichung, Nachweis teilnehmender Ärzte,
die nicht der Klinik/Abteilung angehören)

6. Mindestteilnehmerzahl: 5
7. Orientierung auf fachärztliche Fortbildung

Die bewährten Fortbildungsveranstaltungen
von Kliniken oder Krankenhausabteilungen
für die ärztlichen Mitarbeiter und Kollegen
des Einzugsbereichs bleiben also unange-
tastet und werden problemlos anerkannt. 

Auch für Krankenhausärzte besteht darüber
hinaus die Möglichkeit – wie im niedergelas-
senen Bereich – Qualitätszirkel zu bilden
(nähere Angaben unter www.laekb.de). Der
Qualitätszirkel arbeitet dann unter der Lei-
tung und Verantwortung des Moderators
weitgehend autonom; statt einer Vielzahl
von Zertifizierungsanträgen kann ein Halb-
jahres- oder Jahresprogramm zur Zertifizie-
rung eingereicht werden; Qualitätszirkel
werden mit Zusatzpunkten belohnt. Weil die
Qualitätszirkel relativ autonom durchgeführt
werden, sind die „Hürden“ bei der Antrag-
stellung höher als bei Einzelveranstaltungen
– auf jeden Fall ist ein verantwortlicher Mo-
derator mit nachgewiesenem Moderatoren-
Training (Kursangebot durch die Akademie
für ärztliche Fortbildung) notwendig.

Es sei hier der Hinweis eingefügt, dass re-
gelmäßig stattfindende Fortbildungsveran-
staltungen – Fortbildungsserien – auch im
Block beantragt werden können. Die Refe-
renten, Themen, Termine und Zeitrahmen
sind dann aber für jede Veranstaltung auf-
zuführen. 

Kliniken und Krankenhausabteilungen kön-
nen auch klinische Demonstrationen, Lehr-

visiten oder Hospitationen als Fortbildungs-
veranstaltungen anbieten, vorausgesetzt sie
entsprechen den oben genannten Regularien.

Für jede Fortbildungsveranstaltung ist recht-
zeitig – vier bis sechs Wochen vor dem 
geplanten Termin – bei der Akademie für
ärztliche Fortbildung die Zertifizierung zu
beantragen. Die Zertifizierungsanträge sind
auf der Homepage der Landesärztekammer
(www.laekb.de, Rubrik Fortbildung) abzu-
rufen. Der Veranstalter erhält dann mit dem
Anerkennungsbescheid eine Veranstaltungs-
nummer (VNR) und eine vorgefertigte Teil-
nehmerliste. Die Teilnehmerliste ist nach der
Fortbildungsveranstaltung der Akademie 
zuzusenden. 

Bitten Sie Ihre Teilnehmer immer wieder, ihre
Barcode-Etiketten zu verwenden und die 
Unterschrift nicht zu vergessen; die elektro-
nische Bearbeitung der Teilnehmerlisten
spart Zeit und Geld.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetz-
geber hat den Landesärztekammern mit dem
Nachweis der ärztlichen Fortbildung einen
beträchtlichen bürokratischen Aufwand auf-
erlegt. Es werden daher von allen Landes-
ärztekammern Gebühren für die Zertifizie-
rung erhoben. Die Kammerversammlung hat
am 19.11.2005 die Gebührenordnung vom
11.01.2003 ergänzt und neue Zertifizie-
rungsgebühren festgelegt.

Bei Fortbildungsveranstaltungen ohne Spon-
soring und ohne Teilnehmergebühren wird
keine Zertifizierungsgebühr erhoben!

Die Gebührenordnung sieht differenzierte
Gebühren nur für gesponserte Fortbildungs-
veranstaltungen und für Fortbildungsveran-
staltungen mit Teilnehmergebühren vor.

Der Vorstand der Akademie hofft sehr, dass
unsere Ausführungen und Erläuterungen für
Sie von Nutzen sind und wünscht Ihnen im
Jahr 2006 viel Erfolg.

Dr. Manfred Kalz
Vorsitzender Akademie für

ärztliche Fortbildung

Fortbildungszertifikat für
Weiterbildungsassistenten?!

Wegen der vielen Nachfragen, ob
Weiterbildungsassistenten ein Fort-
bildungszertifikat erwerben müssen, 
hat die Ständige Konferenz Berufsord-
nung der Bundesärztekammer am
19.01.2006 einstimmig wie folgt 
entschieden:
Weiterbildungsassistenten sind grund-
sätzlich nach § 4 Abs. 1 MBO fortbil-
dungspflichtig.

Die Landesärztekammern 
verzichten für Ärztinnen und
Ärzte in Weiterbildung auf 
ein Fortbildungszertifikat.

Dr. Udo Wolter
Vorsitzender des Ausschusses und der
Ständigen Konferenz Berufsordnung
der Bundesärztekammer




